
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/5447 

18. Wahlperiode 2017-05-29 

Kleine Anfrage 
 

des Abgeordneten Uli König (PIRATEN)     
 

und 
 

Antwort 
 

der Landesregierung – Minister für Inneres und Bundesangelegenheiten  
 

Telekommunikationsüberwachung und Richtervorbehalt – Nachfrage zu 
Drucksache 18/5173 

 

1. Wie ist Frage 1. aus Drucksache 18/5173 für die Jahre 2012 bis 2015 zu be-
antworten? 
 
Antwort: 
 

 TKÜ-Maßnahmen 
nach 

Jahr LVwG StPO 

2012 11 1373 

2013 8 1323 

2014 7 1651 

2015 17 1510 

2016 36 1347 

 
2. In wie vielen Verfahren wurden im Zeitraum 2012 bis 2016 Maßnahmen der 

Telekommunikationsüberwachung durchgeführt? (Bitte die zahlenmäßige Ver-
teilung auf die Verfahren aufführen) 
 
Antwort: 
Siehe anliegende tabellarische Übersicht. 
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3. Um welche Art der zu überwachenden Telekommunikation handelte es sich 
jeweils? (Bitte aufschlüsseln nach Festnetz-, Mobil- und Internettelekommuni-
kation) 
 
Antwort: 
Die Art der zu überwachenden Telekommunikation wird nicht unterschieden, 
so dass diese Frage nicht beantwortet werden kann. 
 

 
4. Welche Anlassstraftaten nach Maßgabe der Unterteilung in § 100a Abs. 2 

StPO lagen zugrunde? (Bitte aufschlüsseln nach Maßnahme und Verfahren) 
 
Antwort: 
Siehe anliegende tabellarische Übersicht. 

 
5. Wie ist Frage 2. aus Drucksache 18/5173 für den Zeitraum nach 2014 zu be-

antworten? Falls auch danach die abgelehnten Anträge nicht erfasst werden: 
Ist das für die Zukunft beabsichtigt? 
 
Antwort: 
Statistisch erfasst wird nur die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Maß-
nahmen zur Telekommunikationsüberwachungen, nicht hingegen die Anzahl 
der beantragten Maßnahmen. Die Landesregierung erwägt keine Änderung 
der Erfassungspraxis. 
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